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Internationaler Sportkommissar (SK)
Internationaler Techn. Kommissar + Kart (TK + TKK)
Rennleiter (RL)
Rennsekretär (RS)
Rennleiter Slalom (RLS)
Rennleiter Kart (RLK)
Leiter der Streckensicherung Rennen (LSR)
Rallyeleiter (RYL)
Rallyesekretär (RYS)
Leiter der Streckensicherung Rallye (LSY)
Organisationsleiter (OL)
Internationaler Zeitnehmer (Z)
Zeitnahme-Kommissar (ZK) 20 Punkte

3. Verleihungsstufen
Bronze bei erreichten 600 Punkten
Silber bei erreichten 1200 Punkten
Gold bei erreichten 1800 Punkten
Gold mit Kranz bei erreichten 2400 Punkten

4. Punktenachweis
Der Punktenachweis wird dadurch erbracht, dass der Vorsitzende des ADAC-Ortsclubs bzw. der
verantwortliche Leiter einer Veranstaltung dem Helfer seine Tätigkeit durch Eintrag in das
Leistungsheft bestätigt. (Datum, Veranstaltung, Genehmigungsnummer, Funktion, Stempel,
Unterschrift).
Der Inhaber des Leistungsheftes ist für die vollständigen und richtigen Eintragungen selbst ver-
antwortlich. Das Leistungsheft kann formlos - mit Angabe der Daten: Name, Vorname,
Geburtsdatum, Straße, PLZ-Wohnort, Ortsclub, ADAC-Mitgliedsnummer - bei der Sportabteilung
des ADAC Mittelrhein e.V. angefordert werden.

5. Verleihung der Helfernadel
Nach Erlangen der Punktezahl einer Verleihungsstufe kann der Inhaber sein Leistungsheft zur
Überprüfung der Sportabteilung des ADAC Mittelrhein e.V. einreichen.
Einreichungsschluss: 15. September des laufenden Jahres.
Verliehen wird jeweils nur die punktemäßig erreichte Helfernadel, unabhängig davon, ob andere
Stufen unberücksichtigt blieben.

Die Verleihung der Helfernadel in BRONZE und SILBER sollte vom jeweiligen ADAC-Ortsclub,
möglichst anlässlich seiner jährlichen Mitgliederversammlung, vorgenommen werden; ansonsten
erfolgt Zusendung.
Die Nadel in GOLD und GOLD mit KRANZ werden nur im Rahmen der jährlichen Sportlerehrung
des ADAC Mittelrhein e.V. vergeben.

6. Gültigkeitsbestimmungen
Für Veranstaltungen vor dem 1. Januar 1989 werden rückwirkend keine Punkte vergeben. Punkte
werden grundsätzlich nur für die Wettbewerbe in Anrechnung gebracht, die im Zeitraum des je -
weiligen Ausstellungsdatums des Leistungsscheckheftes stattgefunden haben.

Franz-Rudolf Ubach
- Vorstand für Sport -


